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Tagesordnung des Bau- und Stadtplanungsausschusses am 
13.01.2025, um 16:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 
Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 16.12.2024  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 3.   Baugenehmigung Bv 414/2024, Generalsanierung Gymnsium Donauwörth 

Baubschnitt 4, Flurnummer 2270 Gemarkung Donauwörth, Pyrkstockstraße 1  
  
 4.   Vergabe Notstromaggregate Rathaus und Feuerwehr  
  
 5.   Nachträglich Eingegangenes  
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
 

Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
16.01.2025, um 17:00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 
Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 09.12.2024  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 3.   Friedhofswesen; Ersatzbeschaffung eines Schmalspurgeräteträgers für die 

Friedhofsverwaltung, Hier: Vergabebeschluss  
  
 4.   Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr 

Wörnitzstein  
  
 5.   Antrag auf Zuschuss zu Bauleistungen -  Schützenverein "Gemütlichkeit Nord-

heim e.V"  
  



 6.   Anpassung der Richtlinien der Stadt Donauwörth zur Förderung der Donau-
wörther Sportvereine  

  
 7.   Nachträglich Eingegangenes  
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
 

Bürgersprechstunde 
 
Am Dienstag, dem 14. Januar, findet zwischen 15 und 17 Uhr die nächste Bürger-
sprechstunde bei Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré statt. Für Vorspra-
chen bittet die Stadtverwaltung um vorherige telefonische Anmeldung unter Ruf-
nummer 789-101 zur Terminvergabe. 
 
 

Fahnenschmuck in der Reichsstraße 
 
Am Sonntag, den 19. Januar 2025, findet die 538. Sebastiani-Schützenfeier des 
Schützengaus Donau-Ries statt. Um den Festumzug durch die Innenstadt besonders 
feierlich zu gestalten, werden die städtischen Gebäude in der Reichsstraße beflaggt. 
 
Hiermit bitten wir alle Anwohnerinnen und Anwohner der Reichsstraße, diesem Bei-
spiel zu folgen und am 19. Januar 2025 den Fahnenschmuck anzubringen. 
 
Für Ihre Bemühungen möchten wir uns bereits jetzt, auch im Namen des Schützen-
gaus Donau-Ries, recht herzlich bedanken.  
 
 

Letzte Termine zur Selbstablesung der Wasserzähler im Stadtgebiet 
Donauwörth 
 
Am anstehenden Wochenende bietet sich letztmals die Gelegenheit, die Zählerstän-
de zum Ende des Abrechnungsjahres 2024 zu erfassen und an die Stadt Donau-
wörth zu melden. 
Zählerstand und Zählernummer sollen wie folgt mitgeteilt werden: 
 Über das Online-Erfassungsportal, das über die Homepage der Stadt 

www.donauwoerth.de erreicht werden kann und vom 14.12.2024 bis 

13.01.2025 geschaltet ist; 

 Oder per Rückgabe des ausgefüllten Antwortschreibens über Post / Fax / E-

Mail; 

 Oder per telefonischer Rückmeldung unter den im Anschreiben angegebenen 

Rufnummern. 

Es wird gebeten, die Ablesedaten bis spätestens 13.01.2024 zu übermitteln. 
Hinweis: Zählerstände, die der Stadt nicht gemeldet werden, müssen maschinell 
hochgerechnet bzw. entsprechend geschätzt werden. 
 
 
 

http://www.donauwoerth.de/


Grundsteuer: Stadt versendet neue Bescheide zum 1. Januar 2025 
 
Aufgrund der Grundsteuerreform werden neue Grundsteuerbescheide verschickt. Die 
Steuer berechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag, den die Betroffenen vom 
Finanzamt mitgeteilt bekommen haben, und aus dem Hebesatz der Stadt Donau-
wörth, der im Oktober 2024 neu festgelegt wurde. Dieser liegt für die Grundsteuer A 
jetzt bei 370 v.H. (vorher 430 v.H.) und für die Grundsteuer B bei 290 v.H. (vorher 
380 v.H.). 
Sollte es Fragen oder Unstimmigkeiten in Bezug auf den vom Finanzamt errechneten 
Grundsteuermessbetrag geben, können Bürgerinnen und Bürger sich postalisch oder 
per Elster direkt an das Finanzamt wenden.  
Fragen in Bezug auf die Grundsteuer können per E-Mail an grundsteu-
er@donauwoerth.de oder telefonisch unter 0906 789 -234 bei der Stadt Donauwörth 
eingereicht werden.  
Wichtig: Wer einen Rechtsbehelf einlegen möchte, kann das ausschließlich in schrift-
licher Form oder zur Niederschrift tun. Ein Rechtsbehelf, der per einfacher E-Mail 
eingelegt wird, ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Elekt-
ronisch kann ein Rechtsbehelf nur dann gültig eingelegt werden, wenn der Übermitt-
lungsweg für den Schriftformersatz zugelassen ist. 
 
 

Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 
 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
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